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Merkblatt zu Versicherungen 
 
Jungwacht Blauring Schweiz hat bei den Generali Versicherungen verschiedene Versi-
cherungen abgeschlossen. Auf diesem Merkblatt sind die wichtigsten Informationen zu 
den einzelnen Versicherungen sowie das Vorgehen in einem Schadenfall zusammen-
gefasst. 
 
 
Vereinshaftpflichtversicherung  
(Generali Versicherungen, Chur) 
 
Versichert sind die auf den gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen beruhenden Ansprü-
che für Personen- und Sachschäden bis zum Betrag von CHF 10'000'000.00 pro Scha-
denereignis. 
In die Versicherung eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht als Mieterin oder Mieter 
von Vereinslokalitäten inkl. Ferienlokalitäten sowie die Haftpflicht für sogenannte Ob-
hutsschäden (z.B. für Sachen, die ein Versicherter zum Gebrauch übernommen hat). 
Die Versicherung bietet auch sogenannten passiven Rechtsschutz. Dies bedeutet die 
Abwehr von ungerechtfertigten haftpflichtrechtlichen Ansprüchen. Dies ist jedoch nicht 
zu verwechseln mit der Rechtsschutzversicherung (siehe Seite 3).  
 

Selbstbehalt für Mieter- und Obhutsschäden CHF 500.00 

Jahresprämie pro Person (Mitglied oder An-
gestellte/r) plus 5% Stempelgebühr 

CHF 1.50 

 
 
Vollkaskoversicherung für Vereinsfahrten 
(Generali Versicherungen, Chur) 
 
Versichert sind private Fahrzeuge von Mitgliedern oder Angestellten von Jungwacht 
Blauring (z.B. Leitende, Kalei-Mitglieder, Betreuungspersonen im Lager) sowie ausgelie-
hene Fahrzeuge, welche bei Jubla-Tätigkeiten verwendet werden (sogenannte Ver-
einsfahrten). 
Die Maximalleistung pro Schadenereignis beträgt CHF 50'000.00. 
Versichert sind alle privaten Personenwagen, Motorräder, Lieferwagen, Traktoren sowie 
Anhänger, die von Mitgliedern, Angestellten und Beauftragten von Jungwacht Blauring 
für Vereinsfahrten gelenkt werden. 
 

Selbstbehalt  CHF 500.00 

Jahresprämie pro Schar, Kalei, Relei, AST  

inkl. Stempelgebühr 
CHF 186.00 

 
Beachte: Gemietete Autos sind nicht versichert, da im Mietpreis eine Versicherung be-
inhaltet sein sollte. Meist wird der Selbstbehalt vom Vermieter auf das Maximum festge-
legt, d.h. ca. Fr. 1'700.00. In einem Schadenfall hat die Schar dann den Selbstbehalt 
selber zu tragen (dieser kann nicht versichert werden). 
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Vorgehen in einem Schadenfall: 
 
Bei Fragen steht euch Martina Irniger von der Bundesleitung (Telefon 041 419 47 47,      
E-Mail martina.irniger@jubla.ch) oder eure kantonale/regionale Arbeitsstelle jederzeit 
zur Verfügung. 
 
Eine Kopie der Haftpflicht- oder Vollkaskoversicherungspolice ist bei der Bundesleitung 
erhältlich. 
 
Schaden, welcher die Haftpflichtversicherung betrifft: 
Schadenformular ausfüllen und senden an: 
Generali Versicherungen, Leistungscenter, Soodmattenstrasse 2, Postfach, 8134 Adliswil 
 
Beim Ausfüllen folgende Angaben nicht vergessen: 

• Policennummer (bei der Bundesleitung anfragen) 
• Name/Adresse der Schar 
• Ansprechperson inkl. E-Mail-Adresse und/oder Mobile-Nummer 

 
Wichtig 
Kopie an die Bundesleitung senden, per E-Mail an info@jubla.ch oder per Post an: 
Jungwacht Blauring Schweiz, St. Karliquai 12, 6004 Luzern 
 
Bei Fragen zur Haftpflicht steht euch Frau Filomena Hostettler von Generali zur Verfü-
gung (Telefon 058 472 78 31, E-Mail filomena.hostettler@generali.ch) 
 
 
Schaden, welcher die Vollkaskoversicherung betrifft: 
Die Schar meldet den Schaden direkt über die Generali-Website an: 
www.generali.ch > Schaden melden > Motorfahrzeuge 
 
Bevor die Meldung abgeschickt wird, das ausgefüllte Formular ausdrucken. 
 
Beim Ausfüllen folgende Angaben nicht vergessen: 

• Policennummer (bei der Bundesleitung anfragen) 
• Name/Adresse der Schar 
• Ansprechperson inkl. E-Mail-Adresse und/oder Mobile-Nummer 

 
Wichtig 
Ausdruck an die Bundesleitung senden, per E-Mail an info@jubla.ch oder per Post an: 
Jungwacht Blauring Schweiz, St. Karliquai 12, 6004 Luzern 
 
Bei Fragen zur Vollkasko steht euch Frau Kim Jegen von Generali zur Verfügung (Telefon 
058 472 78 25, E-Mail kim.jegen@generali.ch). 
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Rechtsschutzversicherung 
(Generali Versicherungen, Chur) 
 
Versichert sind die kantonalen und regionalen Verbände sowie die Scharen bei Streitig-
keiten betreffend Miete von Lokalitäten (Lagerhäuser) sowie Wald- und Wiesenstücken 
(Lagerplätze) bis zu einer Garantiesumme von CHF 250'000.00 
 

Selbstbehalt  CHF 0.00 

Jahresprämie (wird durch die Bulei bezahlt) CHF 800.00 

 
Wichtig: Sämtliche Rechtsschutzfälle werden via Bundesleitung angemeldet. Bitte wen-
det euch nicht direkt an die Versicherung. 
 
 
Wendet euch bei Fragen an Martina Irniger von der Bundesleitung: 
Telefon 041 419 47 47, E-Mail martina.irniger@jubla.ch 


